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A propos des empros

La rédaction des Archives a reçu de M. Alfred Godet, professeur,
conservateur du Musée historique de Neuchatel, la lettre suivante :

«Si cela peut vous intéresser, voici encore un empro que j'ai
retrouvé dans ma mémoire et qui complétera la série de nos empros
neuchâtelois, ou plus proprement des empros usités dans notre canton.
Les autres ont été publiés dans les Chansons de nos Grand'mères.

«Cette petite pièce de vers a un rythme très net, qui se prête
très bien à l'empro. Elle est évidemment de source catholique et doit
être ancienne:

Saint Lierre, saint Simon,
Gardez bien notre maison.
S'il y vient un pauvre,
Baillez-y l'aumône ;

S'il y vient un pèlerin,
Baillez-y de notre vin ;

Mais s'il y vient un larron,
Baillez-y cent coups de bâton1).

«Plusieurs empros ont une forme si triviale qu'il m'avait été

impossible de les transcrire dans un livre comme les Chansons de
nos Grand'mères, destiné spécialement aux enfants ct aux mamans.
J'en citerai un, très usité parmi les enfants de la rue:

Un loup passant par un désert,
La queue levée, le c* ouvert,

Il fit un p*
Qui fut pour toi.2)

«Voilà, Monsieur, ma petite contribution pour aujourd'hui. Si
elle a quelque valeur pour votre publication, j'en serai heureux.)

Ein alter Schützenbrauch

hat sich in Silenen bis auf unsere Zeiten erhalten. Wenn bei den

sog. Dorfschiessen, die im Sommer an den Sonntagen stattfinden, ein
Schütze in der Stichscheibe einen Zentrum-Treffer macht, so erscheint

vor der betreffenden Scheibe der „Gaugier", ein hölzerner, auf einem

langen Stecken festgemachter und durch Schnüre beweglicher Hampelmann.

Flugs sind die kleinen Armbrustschützen zur Stelle und
beginnen aus Leibeskräften zu jauchzen und zu johlen, wobei sich der

„Gaugler" immer wilder geberdet. Ist der Schütze ein lustiger, junger
Bursche, oder sonst ein beliebter Mann, so ertönt im Schützenhaus

von den Zuschauern der Ruf „Use mit-em!" Unversehens wird

') Comparez l'empro jurassien de la page 119.

2) Comparez Archives, I, page 227.
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er dann von seinen Freunden emporgehoben und durch die Schiess-
lucke des Schützenhauses ins Freie hinausgeworfen.

Ein Eintreten in den Schützenstand ist ihm nur mehr durch die
Thüre gestattet, wobei er dann den kleinen Armbrustschützen das

Jauchzergeld — eine Gabe von 20 bis 50 Cts. — entrichten muss.

Silenen (Uri). J. Furie r, Landrat.

Fastnacht im Lötschenthal.

Zu den im 1.. Bande des „Archivs", Heft 4 abgebildeten Masken
und als Ergänzung zu S. 275 erhalten wir durch die Vermittlung
Dr. Stehlers folgende Notiz aus dem Lötschenthal:

Der Hinterkopf der Maske wird ganz mit Schafpelz überspannt,
so dass man vom Kopf des Maskierten gar nichts mehr sieht. Der
ganze Körper, selbst Arme, Beine und Hände, wird mit Schaf- oder
Ziegenpelz bedeckt. Um die Lenden trugen die Maskierten einen
breiten Ledergurt, der mit 3 bis 4 Kuhtrinkeln (nicht Schellen)
behängen war, und die sie gehörig zu läuten wussten. In der Hand
führten sie einen fangen Stock, ähnlich den Morgensternen, an dessen
Ende ein Aschensack befestigt war. Vor etwa 30 Jahren war diese

Maskierung bei uns noch erlaubt, jetzt nicht mehr. Der Tag des

Umlaufens war der Samstag vor der alten Fastnacht, fiel also bereits
in die Fasten. An diesem Tage mussten die Kamine oder Rauch -

fange gereinigt werden. Die Vermummten selbst nannte man „Rauch-
tscheggeten", weil sie nach dem Kinderglauben aus dem Rauchfang
kommen und scheckige, d. h. teils weisse, teils schwarze Pelze tragen.
Sic waren das Schreckgespenst, mit dem man das ganze Jahr hindurch
bösen Kindern drohte: „Sci ruhig, oder ich rufe den Roitscheggetuu.

An benanntem Tage wurden um 1 Uhr alle Häuser geschlossen.
Kein Weibsbild durfte auf die Strasse, auch keine Knaben bis zum
20. Jahre, sonst bekamen sie den Aschensack um den Kopf. Und
wirklich war es etwas Grausenerregendes, wenn an die zwanzig solcher
Masken paarweise, wie Stiere brüllend, daher stürmten.

Diese Umzüge werden von einem Aufstande gegen den Herrn
v. Raron hergeleitet, der wegen Unterdrückung ausgebrochen sein soll.
Die Aufständischen waren, wie oben beschrieben, maskiert, um nicht
erkannt zu werden. In Gampel und Steg wurden sie verstärkt und
rückten unter Trommelwirbel und Pfeifenklang bis vor die Gestelburg;
doch der Herr von Raron überwältigte die Aufruhrer. Man nannte
die Erhebung den Trinkelstierkrieg1).

b Auch dieses ist wieder ein Beleg für die vielfach vorkommende
Tendenz, unverständlich gewordene Volkssitten von historischen Begebenheiten

abzuleiten. Selbstverständlich haben wir hier nichts Anderes vor
uns, als die Erhaltung alter Frühlingsbräuche. [Rkd.]
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